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	Was?

	1. Nachgeschaltete Anwender (NA) als Endanwender haben folgende Pflichten:

· Bereitstellung und Aufbewahrung von Informationen (Art. 35, 36),

· Ermittlung und Anwendung geeigneter Risikomanagementmaßnahmen (RMM) (Art. 37 (5)),

· Erstellung eines Stoffsicherheitsberichtes (CSR) (Art. 37 (4)),

· Mitteilungen an Lieferanten (Art. 34) und

· Mitteilungen an die Europäische Chemikalienagentur (ECHA) (Art. 38 (1, 4)).

Diese Pflichten gelten nicht für die in Anhang IV und V genannten Stoffe.

2. Für NA, die selbst Stoffe herstellen oder Stoffe als solche oder in Gemischen einführen, gelten die Pflichten für Hersteller und Importeure, s. BDI-Hilfestellung 2.2.1, 2.2.2.

3. Für NA, die Chemikalien (Stoffe und Gemische) an Dritte abgeben, gelten zusätzlich die Informations​pflichten nach Art. 31, 32, s. BDI-Hilfestellung 3.2.2.

4. Für wissenschaftliche Forschung (Art. 3 Nr. 23: unter kontrollierten Bedingungen durchgeführte wissen​schaftliche Versuche, Analysen oder Forschungsarbeiten mit Stoffen unter 1 t/a) und produkt- und verfah​rensorientierte Forschung und Entwicklung ("PPORD") gelten Ausnahmen, s. BDI-Hilfestellung 2.2.10.

	Wer?

	5. NA ist (Art. 3 Nr. 13) jede natürliche oder juristische Person mit Sitz in der Europäischen Union (EU), die im Rahmen ihrer industriellen oder gewerblichen Tätigkeit einen Stoff als solchen oder in einem Gemisch (ausgenommen sind radioaktive Stoffe und Abfall) verwendet, mit Ausnahme des Herstellers oder Impor​teurs. Händler oder (private) Verbraucher sind keine NA. Ein Reimporteur gilt als NA. Auch Formulierer von Gemischen sind NA, s. BDI-Hilfestellung 3.1.3. Endanwender sind NA, die eine Chemikalie (Stoff oder Gemisch) verwenden und diese nicht an Dritte abgeben.
6. "Juristische Personen" sind z. B. Unternehmen, wobei Unternehmenstöchter in einem EU-Mitgliedstaat jeweils eigene juristische Personen darstellen. Eine Ausnahme stellt die Europa-AG ("SE") dar.
7. Falls ein Hersteller außerhalb der EU das Modell des Alleinvertreters gem. Art. 8 (3) wählt, sind die entspre​chenden Importeure nachgeschaltete Anwender.

	Wie?

	8. Sicherheitsdatenblätter (SDB, Art. 31) und "Sicherheitsinformationen" (SI, Art. 32) zu Stoffen, die Arbeit​nehmer verwenden, müssen diesen und ihren Vertretern zugänglich gemacht werden. Diese Unterlagen und weitere REACH betreffende Informationen müssen den zuständigen Behörden unverzüglich vorgelegt wer​den können und sind mindestens 10 Jahre aufzubewahren (Art. 35, 36, s. BDI-Hilfestellung 1.2.7).

9. Der NA muss anhand von SDB/SI die geeigneten RMM ermitteln und zur Beherrschung der Risiken für den Arbeits- und Umweltschutz anwenden. Hinweise zu etwaigen Zulassungspflichten (s. BDI-Hilfestellung 2.5.1) oder Verwendungsbeschränkungen (s. BDI-Hilfestellung 2.4.1) sind zu beachten (Art. 37 (5)). Anmer​kung: SI für chemische Stoffe können wie SDB gestaltet sein.
10. Erhält der NA für einen gefährlichen, PBT-, vPvB-Stoff oder Kandidatenlistenstoff (s. BDI-Hilfestellung 2.5.1) ein erweitertes SDB (eSDB) (s. BDI-Hilfestellung 3.2.2) und
· verwendet der NA ≥ 1 t/a des Stoffes und
· wird die Verwendung des NA unter Angabe von Gründen der menschlichen Gesundheit oder Umwelt ex​plizit als nicht identifizierte Verwendung bezeichnet oder wird die Verwendung oder Exposition des NA nicht von der im erweiterten SDB angegebenen Verwendung oder Exposition abgedeckt,
so muss der NA einen CSR nach Anhang XII erstellen (Art. 37 (4)). Anmerkung: Für Gemische besteht keine Pflicht zur Erstellung eines CSR und somit eines eSDB. Ansonsten ist aus den Abschnitten 1 und 3 eines SDB erkennbar, ob ein Stoff oder ein Gemisch vorliegt.
11. Erhält der NA für einen gefährlichen, PBT-, vPvB- oder Kandidatenlistenstoff ein eSDB (s. BDI-Hilfestel​lung 3.2.2) und wird die Verwendung des NA unter Angabe von Gründen der menschlichen Gesundheit oder Umwelt explizit als nicht identifizierte Verwendung bezeichnet oder wird die Verwendung oder Exposition des NA nicht im eSDB abgedeckt, muss der NA die Verwendung gemäß Art. 38 (2) der ECHA mitteilen.

12. Hat der NA neue Informationen über gefährliche Eigenschaften der Chemikalien, so informiert er den Liefe​ranten darüber (Art. 34).

13. Hat der NA Erkenntnisse, dass die in einem SDB (s. BDI-Hilfestellung 3.2.2) für eine gefährliche Chemika​lie, einen PBT- oder vPvB- oder Kandidatenlistenstoff angegebenen RMM für die angegeben(n) identifi​zierte(n) Verwendung(en) ungeeignet sind, informiert er darüber seinen Lieferanten (Art. 34). Anmerkung: Gründe können beispielsweise sein: RMM sind aus technischen Gründen nicht geeignet, leisten keinen hin​reichenden Beitrag für die Sicherheit der Tätigkeiten, sind ökonomisch unzumutbar, überzogen oder veraltet oder es sind aufgrund neuer Erkenntnisse und Informationen andere oder zusätzliche RMM erforderlich.
14. Stuft der NA einen Stoff, für den in SDB/SI eine Registriernummer mitgeteilt wurde, begründbar anders ein als der Lieferant, teilt er dies der ECHA mit (Art. 38 (4)). Anmerkung: Geeignete RMM müssen ohnehin auf​grund der Arbeits- und Umweltschutzvorschriften ermittelt und angewendet werden. Zur Bedeutung von DNEL und PNEC s. BDI-Hilfestellung 3.5.2. REACH verpflichtet NA nicht zur Einhaltung von DNEL und PNEC. Bei Gemischen ist deren Angabe für die Inhaltsstoffe ohnehin nicht vorgeschrieben. Angaben zur Einhaltung von Arbeits- und Umweltschutzgrenzwerten enthalten die diesbezüglichen deutschen Vorschrif​ten.
15. Auf Zulassungspflichten nach Art. 56 in Verbindung mit Anhang XIV und auf dementsprechende Hinweise in SDB ist zu achten, s. BDI-Hilfestellung 2.5.1.

	Wann?

	16. Die Pflichten nach Art. 31, 32, 34, 35 und 36 sind seit dem 1.6.2007 verbindlich.
17. Die Pflichten nach Art. 37, 38 greifen spätestens 12 (6) Monate nach Erhalt eines SDB mit Registriernum​mer.

	Hinweise, Empfehlungen, weiterführende Links

	18. Hinweise, Empfehlungen:
a) Ausgenommen von o. g. Pflichten sind beispielsweise

· Stoffe, die durch eine chemische Reaktion entstanden sind, zu der es bei der Exposition eines anderen Stoffes gegenüber Umwelteinflüssen wie Luft, Feuchtigkeit, Mikroorganismen oder Sonnenlicht oder bei der Lagerung gekommen ist;

· Stoffe, die durch eine chemische Reaktion entstanden sind, zu der es bei der Endnutzung anderer Stoffe, Gemische gekommen ist, und die nicht als solche hergestellt, eingeführt oder in Verkehr gebracht werden (Beispiel: Zweikomponentenkleber);
· Stoffe, die nicht als solche hergestellt, eingeführt oder in Verkehr gebracht werden und die durch eine chemische Reaktion entstanden sind, zu der es in folgenden Fällen gekommen ist:
a) Ein Stabilisator, Farbstoff, Aromastoff, Antioxidans, Füllstoff, Lösungsmittel, Trägerstoff, oberflä​chenaktives Mittel, Weichmacher, Korrosionshemmer, Antischaummittel, Dispergiermittel, Fäl​lungshemmer, Trockenmittel, Bindemittel, Emulgator, Demulgator, Entwässerungsmittel, Agglome​rierungsmittel, Haftvermittler, Fließhilfsmittel, pH-Neutralisierungsmittel, Maskierungsmittel, Gerinnungsmittel, Flockungsmittel, Flammschutzmittel, Schmiermittel,  Chelatbildner oder Prüf​reagens erfüllt seine vorgesehene Funktion, oder
b) ein Stoff, der ausschließlich zur Erzielung einer bestimmten physikalisch-chemischen Eigenschaft dient,
erfüllt seine vorgesehene Funktion.
b) Die o. g. Fristen sind nur anwendbar bei Stoffen. Es wird in Übereinstimmung mit den Arbeitsschutzvor​schriften empfohlen, die Pflicht nach Anhang II Nr. 9 sofort nach Erhalt des SDB zu erfüllen.
c) Vor einer Mitteilung an die ECHA betr. neue Informationen über gefährliche Eigenschaften der chemi​schen Stoffe wird empfohlen, gemäß Art. 34 mit dem Lieferanten zu kommunizieren.

d) Unter "Gefährliche Eigenschaften" sind toxikologische, ökotoxikologische und physikalisch-chemische Daten zur Beurteilung der Gefährlichkeit nach Anhang VI der Richtlinie 67/548/EWG zu verstehen.
e) Es ist nicht gewährleistet, dass in SDB/SI alle in Deutschland geltenden Verwendungsbeschränkungen genannt sind. Außerdem ist zu beachten, dass für den Lieferanten die Pflicht zur Lieferung aktualisierter SDB/SI nur innerhalb eines Jahres nach Lieferung der Chemikalie besteht.
f) Es wird empfohlen, in den Stoffinventaren (s. BDI-Hilfestellung 1.1.2) folgende Angaben zu vermerken:
i. Der Stoff ist ein gefährlicher PBT-, vPvB- oder Kandidatenlistenstoff und dessen SDB ist ein eSDB,

ii. Datum der letzten Lieferung von SDB/SI,

iii. Datum, seit wann die Chemikalie beim NA nicht mehr vorhanden (aufgebraucht, entsorgt) ist,

iv. Datum der Löschung der REACH-bezüglichen Daten zur Chemikalie (10 Jahre nach Datum unter iii).
19. Weiterführende Links:
a) ECHA: Rechtlich nicht verbindliche "Leitlinien zu den Anforderungen an nachgeschaltete Anwender" und deutsche Übersetzung der Wirtschaftskammer Österreich. Die Leitlinie ordnet die unterschiedlichen Pflichten nicht explizit den unterschiedlichen Rollen nach REACH zu, d. h. beschreibt nicht spezifisch die Aufgaben der Endanwender.


Schematische Darstellung der Pflichten des NA als Endanwender
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	NA = Nachgeschalteter Anwender
	RMM = Risikomanagementmaßnahmen

	SDB = Sicherheitsdatenblatt nach Art. 31
	ECHA = Europäische Chemikalienagentur

	eSDB = erweitertes Sicherheitsdatenblatt, d. h. Sicherheits​datenblatt nach Art 31 Abs. 1 mit Anlage
	CSR = Stoffsicherheitsbericht

	SI = Sicherheitsinformation nach Art. 32
	


Fall 1: Lieferant übermittelt SDB/SI





Fall 2: Lieferant übermittelt eSDB für gefährlichen, PBT-, vPvB- oder Kandidatenlisten-Stoff





Wird Verwendung(skategorie) des NA explizit als nicht identifizierte Verwendung bezeichnet?





Exposition(ska-tegorie) des eSDB umfasst die des NA?





Ersatzstoff oder �verfahren?





Ersatzstoff oder �verfahren








Verwendung von ≥ 1 t/a durch NA?





Mitteilung nach Art. 38 (2) an ECHA





Erstellung eines CSR durch NA





nein
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ja





nein











nein





NA ermittelt geeignete RMM, Zulassungspflichten und Verwendungsbeschränkungen





NA wendet ermittelte RMM an, berücksichtigt etwaige Zulassungspflichten und Verwendungsbeschränkungen





NA beachtet Aufbewahrungs- und Mitteilungspflichten gegenüber den die Chemikalie verwendenden Arbeitnehmern und deren Vertreter (Nr. 8)





Ggf. Mitteilung an Lieferant (Nr. 11, 12) oder ECHA (Nr. 13)





ja





ja





nein
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